
l1. Abschluss des Vertrages 
1.1 Dem Vertrag zwischen der Herpa Miniaturmodelle GmbH 
(nachfolgend ÄAuftraggeber³) und dem Auftragnehmer liegen 
ausschlie�lich diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen zugrunde. 
Allgemeinen Geschlftsbedingungen des Auftragnehmers werden 
hiermit widersprochen. 
1.2 Bestellungen, Vereinbarungen, Lieferabrufe, deren bnderungen 
oder Erglnzungen sind nur verbindlich, wenn sie vom Auftraggeber 
schriftlich erteilt oder bestltigt werden. 
1.3 Bestellungen und Lieferabrufe gelten als angenommen, wenn der 
Auftragnehmer ihnen nicht innerhalb von 2 Wochen seit Zugang 
schriftlich widerspricht. 
1.4 Die Liefer- und Verpackungsvorschriften des Auftraggebers sind 
Bestandteil des Vertrages. 
 
�. 3reisstellung und GeIahr�bergang 
2.1 Die vereinbarten Preise sind Festpreise und verstehen sich ± 
zuz�glich der jeweils g�ltigen Mehrwertsteuer ± Äfrei Werk³ ( DDP 
geml� Incoterms 2000) einschlie�lich Verpackungs- und 
Frachtkosten. 
2.2 Der Auftragnehmer trlgt die Gefahr bei Lieferungen bis zur 
Annahme der Ware durch den Auftraggeber oder dessen 
Beauftragten an dem 2rt, an den die Ware auftragsgeml� zu liefern 
ist. Bei Leistungen geht die Gefahr mit Abnahme auf den 
Auftraggeber �ber. 
 
�. Termine, Verz|gerungen 
3.1 Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich. F�r die 
Rechtzeitigkeit von Lieferungen oder Nacherf�llungen kommt es auf 
den Eingang der vom Auftraggeber angegebenen Empfangsstelle, 
f�r die Rechtzeitigkeit von Leistungen auf deren Abnahme an. 
3.2 Werden vereinbarte Termine oder Fristen nicht eingehalten, 
gelten die gesetzlichen Vorschriften.  
3.3 Unbeschadet von Ziffer 3.2 ist der Auftraggeber bei erkennbarer 
Verz|gerung einer Lieferung oder Leistung bzw. Nacherf�llung 
unverz�glich zu benachrichtigen und seine Entscheidung einzuholen. 
 
�. (ingangsSr�Iungen 
4.1 Der Auftraggeber wird unverz�glich nach Eingang der Lieferung 
pr�fen, ob sie der bestellten Menge und dem bestellten T\p 
entsprechen, ob lu�erlich erkennbare Transportschlden oder 
lu�erlich erkennbare Fehler vorliegen. 
4.2 Entdeckt der Auftraggeber bei den vorgenannten Pr�fungen 
einen Mangel, wird er dies dem Auftragnehmer anzeigen. 
4.3 R�gen k|nnen innerhalb eines Monats seit Lieferung oder, sofern 
der Mangel erst bei Be- oder Verarbeitung oder Ingebrauchnahme 
bemerkt wird, seit ihrer Feststellung erhoben werden. 
4.4 Dem Auftraggeber obliegen gegen�ber dem Auftragnehmer 
keine weitergehenden als die vorstehend genannten Pr�fungen und 
Anzeigen. 
 
�. MlngelansSr�che 
5.1 Der Auftragnehmer hat f�r seine Lieferungen und Leistungen 
zwei -ahre Gewlhr zu leisten, soweit das Gesetz keine llngeren 
Fristen vorsieht. Die Frist beginnt mit dem Gefahr�bergang 
geml� Ziffer 2.2.  
5.2 Wenn Mlngel vor oder bei Gefahr�bergang festgestellt oder 
wlhrend der in Ziffer 5.1 genannten Frist auftreten, hat der 
Auftragnehmer auf seine Kosten nach Wahl des Auftraggebers 
entweder die Mlngel zu beseitigen oder mangelfrei neu zu liefern 
oder zu leisten. Dies gilt auch f�r Lieferungen, bei denen sich die 
Pr�fung auf Stichproben beschrlnkt hat. Die Wahl des Auftraggebers 
ist nachbilligem Ermessen zu treffen. 
5.3 F�hrt der Auftragnehmer die Nacherf�llung nicht innerhalb einer 
vom Auftraggeber zu setzenden angemessenen Frist aus, ist der 
Auftraggeber berechtigt, (i) vom Vertrag ganz oder teilweise 
entschldigungslos zur�ckzutreten oder Minderung des Kaufpreises 
zu verlangen oder auf Kosten des Auftragnehmers Nachbesserung 
oder Neulieferung selbst vorzunehmen oder vornehmen zu lassen 
und (ii) Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. � 281 Abs. 2 
und � 323 Abs. 2 BGB bleiben unber�hrt. 

5.4 Nachbesserungen k|nnen ohne Fristsetzung auf Kosten des 
Auftragnehmers ausgef�hrt werden, wenn nach Eintritt des Verzugs 
geliefert wird. Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber wegen der 
Vermeidung eigenen Verzugs oder anderer Dringlichkeit ein 
besonderes Interesse an sofortiger Nacherf�llung hat. 
5.5 Die vorbezeichneten Anspr�che verjlhren nach einem -ahr seit 
Anzeige des Mangels, in keinem Fall jedoch vor Ablauf der in 
Ziffer 5.1 genannten Verjlhrungsfrist. 
5.6 Weitergehende oder andere gesetzliche Anspr�che bleiben 
unber�hrt. 
5.7 Soweit der Auftragnehmer im Rahmen der Nacherf�llung neu 
liefert oder nachbessert, beginnt die in Ziffer 5.1 genannte Frist 
erneut zu laufen.  
5.8 Der Auftragnehmer trlgt Kosten und Gefahr der R�cksendung 
mangelhafter Liefergegenstlnde. 
 
6. Schutzrechte Dritter 
Der Auftragnehmer garantiert, dass keine gewerblichen Schutzrechte 
einschlie�lich Urheberrechte der vertraglich vereinbarten Nutzung 
entgegenstehen.  
 
7. Werkzeuge, Formen, Muster, Geheimhaltung usw. 
7.1 Von dem Auftraggeber �berlassene Werkzeuge, Formen, Muster, 
Modelle, Profile, Zeichnungen, Normenblltter, Druckvorlagen und 
Lehren d�rfen ebenso wie danach hergestellte Gegenstlnde ohne 
schriftliche Einwilligung des Auftraggebers weder an Dritte 
weitergegeben, noch f�r andere als die vertraglichen Zwecke benutzt 
werden. Sie sind gegen unbefugte Einsichtnahme oder Verwendung 
zu sichern. Vorbehaltlich weiterer Rechte kann der Auftraggeber ihre 
Herausgabe verlangen, wenn der Auftragnehmer diese Pflichten 
verletzt. 
7.2 Vom Auftraggeber erlangte Informationen wird der 
Auftragnehmer, soweit sie nicht allgemein oder ihm auf andere 
Weise rechtml�ig bekannt sind, Dritten nicht zuglnglich machen. 
Soweit der Auftraggeber einer Weitergabe von Auftrlgen an Dritte 
zugestimmt hat, sind diese entsprechend schriftlich zu verpflichten. 
 
8. Zahlung 
8.1 Zahlungen sind, wenn nicht anders vereinbart, innerhalb von 60 
Tagen netto oder innerhalb von 30 Tagen unter Abzug von 3 % 
Skonto zur Zahlung flllig. 
8.2 Die Zahlungsfrist beginnt, sobald die Lieferung oder Leistung 
vollstlndig erbracht und die ordnungsgeml� ausgestellte Rechnung 
eingegangen ist. Skontoabzug ist auch zullssig, wenn der 
Auftraggeber aufrechnet oder Zahlungen in angemessener H|he 
aufgrund von Mlngeln zur�ckhllt. Die Zahlungsfrist beginnt nach 
vollstlndiger Beseitigung der Mlngel. 
8.3 Sofern der Auftragnehmer Unternehmer ist, kommt der Auftrag-
geber nur in Verzug, wenn er auf eine Mahnung des 
Auftragnehmers, die nach Eintritt der Fllligkeit des Kaufpreises 
erfolgt, nicht zahlt.  
8.4 Zahlungen bedeuten keine Anerkennung der Lieferungen oder 
Leistungen als vertragsgeml�. 
 
9. Teilunwirksamkeit, Gerichtsstand, anwendbares Recht 
9.1 Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen 
bleiben die �brigen verbindlich. 
9.2 Gerichtsstand ist der Sitz des f�r den Auftraggeber allgemein 
zustlndigen Gerichts. Der Auftraggeber kann jedoch den 
Auftragnehmer auch an dessen allgemeinem Gerichtsstand 
verklagen. 
9.3 Erglnzend zu den Vertragsbestimmungen gilt ausschlie�lich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
hbereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 �ber 
den internationalen Warenkauf (&ISG± ÄWiener Kaufrecht³). 
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